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1. Rechtsgrundlagen für den Umgang mit personenbezogenen Daten  
 von Mitgliedern und sonstigen Personen  
 
1.1 Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz-neu  
 als Rechtsgrundlage  
 
Ab dem 25. Mai 2018 wird die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Deutschland 
und in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltendes Recht. Die DS-
GVO ist ab diesem Zeitpunkt unmittelbar anwendbar und verdrängt die bis-her geltenden 
datenschutzrechtlichen Regelungen. An einigen Stellen der Grundverordnung ist der 
nationale Gesetzgeber ermächtigt, die Regelungen der Verordnung zu konkretisieren und 
zu ergänzen (sogenannte Öffnungsklauseln). Hiervon hat der Gesetzgeber durch die 
Schaffung des BDSG-neu Gebrauch gemacht. Rechtsgrund-lage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten sind daher ab dem 25. Mai 2018 die DS-GVO (mitsamt ihren 
„Erwägungsgründen“) und das BDSG-neu.  
 
Verarbeitet ein Verein (Verband) ganz oder teilweise automatisiert personenbezogene 
Daten seiner Mitglieder und sonstiger Personen oder erfolgt eine nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen, ist nach Art. 2 Abs. 1 DS-GVO deren Anwendungsbereich 
eröffnet.  
 
Unerheblich ist dabei, ob der Verein ins Vereinsregister eingetragen ist und damit eine 
eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, oder ob es sich um einen nicht rechtsfähigen Verein 
handelt.  
Da die DS-GVO nicht mehr zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen  

unterscheidet, gelten für Vereine grundsätzlich sämtliche Vorschriften der DS-GVO. 

 

1.2 Begriffsbestimmungen  
 
Personenbezogene Daten sind nicht nur die zur unmittelbaren Identifizierung einer 

natürlichen Person erforderlichen Angaben, wie etwa Name, Anschrift und Geburtsdatum, 

sondern darüber hinaus alle Informationen, die sich auf eine in sonstiger Weise 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen beziehen (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO), wie 

beispielsweise Familienstand, Zahl der Kinder, Beruf, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

Anschrift, Eigentums- oder Besitzverhältnisse, persönliche Interessen, Mitgliedschaft in 

Organisationen, Datum des Vereinsbeitritts und dergleichen. Dies gilt für Informationen 

jedweder Art, also für Schrift, Bild oder Tonaufnahmen.  

 

1.3 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten richtet sich nach Art. 6 

Abs. 1 DS-GVO. Damit eine Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personen-bezogene 

Daten mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen  

zulässigen Rechtsgrundlage, die sich aus der DS-GVO, aus dem sonstigen Unions-recht  



 
 

Version 1.0 – 24.4.2018                                                                                                                  Seite 3 von 6 

 

 

 

oder dem Recht der Mitgliedsstaaten ergibt, verarbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 DS-GVO; 

Erwägungsgrund 40 DS-GVO). Datenschutzrechtlich ist nicht etwa alles erlaubt, was nicht 

ausdrücklich verboten ist. Vielmehr bedarf umgekehrt jede Verar-beitung 

personenbezogener Daten einer Rechtsgrundlage.  

 

1.3.1 Rechtsgrundlagen  
 

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten kommen insbe-

sondere Art. 6 Abs. 1 lit. b) und lit. f) DS-GVO in Betracht (Näheres dazu unter 2.1).  

Die Mitgliedschaft in einem Verein ist als Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und 
dem Verein anzusehen, dessen Inhalt im Wesentlichen durch die Vereins-satzung und sie 
ergänzende Regelungen (z.B. eine Vereinsordnung) vorgegeben wird. Eine 
Vereinssatzung bestimmt insoweit die Vereinsziele, für welche die Mitgliederdaten 
genutzt werden können.  
Erhebt ein Verein personenbezogene Daten von einer betroffenen Person (z. B. Ver-
einsmitglied, Teilnehmer an einer Veranstaltung), so sind die Zwecke, für welche die 
Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen (Art. 5 Abs. 1 lit. b)  
DS-GVO).  
 

1.3.2 Informationspflichten  
 
Erfolgt eine Erhebung personenbezogener Daten direkt bei der betroffenen Person,  
so hat der Verein aus Gründen der Transparenz von Datenverarbeitungsprozessen zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung eine entsprechende datenschutzrechtliche Unterrichtung 
vorzunehmen (Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DS-GVO). Daraus folgt, dass der Verein in jedem 
Formular, das er zur Erhebung personenbezogener Daten nutzt, auf Folgendes hinweisen 
muss:  

• Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie ggf. seines Vertreters  

• Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  

• Zwecke der Verarbeitung (bitte im Einzelnen aufzählen)  

• Rechtsgrundlage der Verarbeitung  

• berechtigte Interessen i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO  

• Empfänger oder Kategorien von Empfängern (z.B. Weitergabe personenbezogener 
Daten an eine Versicherung, an den Dachverband, an alle Vereinsmit-glieder, im 
Internet)  

• Absicht über Drittlandtransfer (z.B. bei Mitgliederverwaltung in der Cloud), so-wie 
Hinweis auf (Fehlen von) Garantien zur Datensicherheit  

• Speicherdauer der personenbezogenen Daten  

• Belehrung über Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung)  

• Hinweis auf jederzeitiges Widerrufsrecht der Einwilligung  

• Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde  
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• Teilt der Verantwortliche die vorgesehenen Informationen nicht, nicht vollständig 
oder inhaltlich unrichtig mit, so verletzt er seine Informationspflichten. Das ist 
gemäß Art. 83 Abs. 5 lit. b) DS-GVO bußgeldbewehrt.  
 

1.3.3 Schriftliche Regelungen zum Datenschutz: Datenschutzordnung  
 
Den Verein trifft die Pflicht, die Grundzüge der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
schriftlich festzulegen. Entsprechende Datenschutzregelungen können entweder in die 
Vereinssatzung aufgenommen oder in einem gesonderten Regel-werk niedergelegt 
werden. Für Letzteres gibt es keine feste Bezeichnung; am gebräuchlichsten sind noch die 
Begriffe „Datenschutzordnung“, „Datenschutzricht-linie“ oder 
„Datenverarbeitungsrichtlinie“. Die Datenschutzordnung kann, wenn die 
Vereinssatzung nichts anderes bestimmt, vom Vorstand oder von der Mitglieder-
versammlung beschlossen werden und muss nicht die Qualität einer Satzung haben.  
Es ist empfehlenswert, sich beim Aufbau der Datenschutzregelungen am Weg der Daten 
von der Erhebung über die Speicherung, Nutzung, Verarbeitung (insbesondere 
Übermittlung) bis zu ihrer Sperrung und Löschung zu orientieren. Dabei ist jeweils konkret 
festzulegen, welche Daten (z.B. Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse usw.) 
welcher Personen (z.B. Vereinsmitglieder, Teilnehmer an Veranstaltungen oder 
Lehrgängen, Besucher von Veranstaltungen) für welche Zwecke verwendet werden,  
ggf. auch, ob Vordrucke und Formulare zum Einsatz kommen. Die bloße Wiedergabe des 
Wortlauts der Bestimmungen der DS-GVO bzw. des BDSG-neu sind in keinem Fall 
ausreichend. Die DS-GVO bzw. das BDSG-neu machen die Zulässigkeit der Verarbeitung 
von Daten vielfach von Interessenabwägungen abhängig oder stellt sie unter den 
Vorbehalt der Erforderlichkeit. Im Interesse der Rechtssicherheit sollten diese abstrakten 
Vorgaben soweit irgend möglich konkretisiert und durch auf die Besonderheiten und 
Bedürfnisse des jeweiligen Vereins angepasste eindeutige Regelungen ersetzt werden.  
Der Verein sollte insbesondere schriftlich festlegen, welche Daten beim Vereinseintritt für 
die Verfolgung des Vereinsziels und für die Mitgliederbetreuung und -verwaltung 
notwendigerweise erhoben werden. Auch sollte geregelt werden, welche Daten für welche 
andere Zwecke des Vereins oder zur Wahrnehmung der Interessen Dritter bei den 
Mitgliedern in Erfahrung gebracht werden. Ferner muss geregelt werden, welche Daten 
von Dritten erhoben werden, wobei hier auch der Erhebungszweck festzulegen ist. Auch 
sollte erkennbar sein, welche Angaben für Leistungen des Vereins erforderlich sind, die 
nicht erbracht werden können, wenn der Betroffene nicht die dafür erforderlichen 
Auskünfte gibt.  
Der Verein sollte außerdem regeln, welcher Funktionsträger zu welchen Daten Zu-gang 
hat und zu welchem Zweck er Daten von Mitgliedern und Dritten verarbeiten und nutzen 
darf. Ferner sollte geregelt werden, welche Daten zu welchem Zweck im Wege der 
Auftragsdatenverarbeitung (s. u. Nr. 3.2) verarbeitet werden.  
Des Weiteren sollte der Verein festlegen, zu welchem Zweck welche Daten von wem an 
welche Stellen (das können auch Vereinsmitglieder sein) übermittelt werden bzw. welche 
Daten so gespeichert werden (dürfen), dass Dritte - also Personen, die die nicht zur 
regelmäßigen Nutzung der Daten befugt sind (s. u. Nr. 4.1) - darauf Zu-griff nehmen 
können. Der Kreis dieser Zugriffsberechtigten muss genau beschrieben sein. Auch muss 
geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen welche Datenübermittlung erfolgen darf,  
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insbesondere welche Interessen des Vereins oder des Empfängers dabei als  
berechtigt anzusehen sind. Auch sollte festgelegt werden, zu welchem Zweck die 
Empfänger die erhaltenen Daten nutzen dürfen und ob sie sie weitergeben können. Ferner 
sollte geregelt sein, welche Daten üblicherweise am „Schwarzen Brett“ oder in den 
Vereinsnachrichten offenbart und welche in das Internet oder Intranet eingestellt werden.  
Diese Datenschutzordnung sollte von der Mitgliederversammlung beschlossen wer-den. 

Wegen einer späteren Änderung s.o. Nr. 1.3.1.  

 

1.3.4 Einwilligung  
 
Eine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener  
Daten ist erforderlich, soweit der Verein in weitergehendem Maße personenbezogene 
Daten verarbeitet, als er aufgrund der unten unter Nr. 2, 4 und 5 dargestellten Regelungen 
befugt ist.  
Eine Einwilligung ist datenschutzrechtlich nur wirksam, wenn sie auf der freien Ent-
scheidung des Betroffenen beruht und dieser zuvor ausreichend und verständlich 
darüber informiert worden ist, welche Daten aufgrund der Einwilligung für welchen Zweck 
vom Verein verarbeitet werden sollen.  
Soweit es nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich ist, oder wenn  
die betroffene Person das verlangt, soll sie auch über die Folgen der Verweigerung der 
Einwilligung belehrt werden (§ 51 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BDSG-neu).  
Auch soll die betroffene Person vor der Abgabe der Einwilligung darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass sie diese stets widerrufen kann (§ 51 Abs. 3 Satz 3 BDSG-neu).  
Eine Dokumentation dieser Informationen ist nicht vorgeschrieben, doch ist der Erklä-
rungsempfänger ggf. beweispflichtig, dass bzw. mit welchem Inhalt die Hinweise er-folgt 
sind.  
Die Aufnahme in einem Verein darf grundsätzlich nicht von der Einwilligung in die 
Datenverarbeitung für vereinsfremde Zwecke abhängig gemacht werden (Art. 7 Abs. 4 
DS-GVO).  
Es ist anzuraten, Einwilligungen zum Zwecke des Nachweises schriftlich einzuholen oder 
die Abgabe einer Einwilligung anderweitig zu dokumentieren.  
Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche oder elektronische 
Erklärung, muss bereits das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht 
zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von 
anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist (Art. 7 Abs. 2 Satz 1 DS-GVO; § 51 Abs. 
2 BDSG-neu). Nicht zuletzt deswegen muss die Einwilligungspassage selbst, wenn sie 
Teil eines größeren Textes ist, optisch hervorgehoben werden. Dies kann durch 
drucktechnische Hervorhebung oder Absetzen vom sonstigen Erklärungstext geschehen. 
Da grundsätzlich für jede Art der Datenverarbeitung i. S. des Art. 6 lit. a) DS-GVO und für 
jeden Verarbeitungsvorgang eine gesonderte Einwilligung eingeholt werden muss 
(Erwägungsgrund 43 DS-GVO), soll bei Einwilligungen zu Datenübermittlungen an 
verschiedene Empfänger für unterschiedliche Zwecke der Vordruck so gestaltet sein, dass 
ein Beitrittswilliger bei der Abgabe seiner Erklärung durch Ankreuzen differenzieren kann.  
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Datenschutzrechtliche Einwilligungen der Vereinsmitglieder können nicht durch 
Mehrheitsbeschlüsse der Mitgliederversammlung oder des Vorstands ersetzt wer-den. 
Eine sogenannte „Widerspruchslösung“, wonach die Einwilligung unterstellt wird, wenn der 
Betroffene einer Datenverarbeitungsmaßnahme - etwa der Veröffentlichung seiner 
Personalien im Internet - nicht ausdrücklich widerspricht, stellt keine wirksame Einwilligung 
dar.  
 
Es empfiehlt sich, eine solche Einwilligung von Neumitgliedern bereits bei der Aufnahme in 
den Verein einzuholen. Altmitglieder können über die Vereinsmitteilungen eine allgemeine 
Information mit einer derartigen Einwilligungserklärung und dem Hinweis auf das 
jederzeitige Widerrufsrecht erhalten. Dabei sollte ein Formular Folgendes berücksichtigen:  
– Das Vereinsmitglied erteilt seine Einwilligung freiwillig und kann sie jederzeit widerrufen. 
Das Mitglied kann den Umfang der zu veröffentlichenden Daten von vornherein 
beschränken.  

– Dem Mitglied muss die Tragweite seiner Erklärung bewusst sein. Das ist nur der Fall, 
wenn es weiß, welche seiner Daten in das Internet eingestellt werden sollen. 


